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I. Einleitung

1Das rumänische Arbeitsrecht zeichnet sich durch eine hohe Regelungsdichte
überwiegend zwingender, gesetzlicher und allgemeinverbindlicher tarifvertrag-
licher Regelungen aus.

2Aus Anlass des Beitritts Rumäniens zur EU zum 1.1.2007 sind – teils überhas-
tet – in kurzer Zeit viele Änderungen auf gesetzlicher Ebene vorgenommen
worden, deren Zusammenspiel sich in der Praxis noch bewähren muss. Daraus
ergibt sich für Rechtsanwender und Gerichte gleichermaßen eine Fülle von
Auslegungsfragen, die noch einer Klärung und Vereinheitlichung durch die hö-
heren Gerichte bedürfen.

3Die zunehmenden sozialen Verteilungskämpfe infolge der durch die Wirt-
schaftskrise in 2009 eingebrochenen Wachstumsraten haben zu einer Zunah-
me der Streikaktivitäten – insbesondere im öffentlichen Bereich – geführt.
Während die Gewerkschaften in den Jahren bis 2008 im privaten Sektor eine
eher untergeordnete Rolle gespielt haben, kann deren Rolle, begünstigt durch
ein Urteil des Obersten Gerichts in 2008, durch die zunehmenden europäi-
schen Vernetzungsmöglichkeiten und durch die häufiger werdenden sozialen
Verteilungskämpfe in der Gesellschaft, auch in diesem Bereich zunehmen.

4Gleichzeitig ist schon seit einigen Jahren eine Tendenz hin zu einer stärkeren
„Klagefreudigkeit“ gekündigter Arbeitnehmer zu beobachten, die früher kaum
vorhanden war.

5Das wichtigste Gesetz stellt das am 1.3.2003 in Kraft getretene rumänische Ar-
beitsgesetzbuch1 dar (Codul Muncii, CM). Es löst das Arbeitsgesetzbuch aus
dem Jahr 19972 ab, das seinerseits das aus dem Jahr 1972 stammende Arbeits-
gesetzbuch3 ersetzt hatte. Das CM regelt sowohl das individuelle Arbeitsrecht
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1 Gesetz Nr. 53 v. 24.1.2003, veröffentlicht in MO Teil I Nr. 72 v. 5.2.2003, mit nachfol-
genden Änderungen und Ergänzungen.

2 Gesetz v. 12.11.1997, veröffentlicht am 12.11.1997.
3 Gesetz v. 23.11.1972, veröffentlicht in BO Nr. 140 v. 1.12.1972.
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als auch die Grundzüge des kollektiven Arbeitsrechts sowie des Arbeits-
gerichtsverfahrens. Es wird von spezielleren Gesetzen ergänzt.

6 In der Verfassung Rumäniens4 ist unter anderem das Recht auf Arbeit und auf
einen gesetzlich festgelegten Bruttomindestlohn (Art. 41), das Recht auf Streik
(Art. 43) sowie das Verbot von Zwangsarbeit (Art. 42) und das Verbot der An-
stellung von Jugendlichen unter 15 Jahren (Art. 49) ausdrücklich geregelt5.
Wichtig sind weiter:

– das Gesetz über den kollektiven Arbeitsvertrag6

– das Gesetz über die Gewerkschaften7

– das Gesetz über die Errichtung, die Organisation und die Funktion des euro-
päischen Betriebskomitees in grenzüberschreitenden Unternehmen und
Unternehmensgruppen8

– das Gesetz über den Schutz der Arbeitnehmerrechte im Falle der Übertra-
gung des Betriebes, des Unternehmens oder von Teilen hiervon9

– der einheitliche nationale kollektive Arbeitsvertrag für die Jahre
2007–201010.

7 Der einheitliche nationale kollektive Arbeitsvertrag für die Jahre 2007–2010
ist allgemein verbindlich und enthält Regelungen aus allen Bereichen des indi-
viduellen und des kollektiven Arbeitsrechts. Seine Bestimmungen sind in der
Regel für die Arbeitnehmer günstiger als die Regelungen des Arbeitsgesetz-
buches und gehen diesem insoweit zwingend vor (Art. 11 und Art. 238 CM).

7a Die rumänische Regierung hat am 26.11.2010 und am 10.12.2010 jeweils ei-
nen Gesetzesentwurf zur öffentlichen Diskussion gestellt, die – sollten sie
verabschiedet werden – sowohl das Individualarbeitsrecht als auch das kollek-
tive Arbeitsrecht in wichtigen Punkten überwiegend liberalisieren würden (er-
leichterte Befristungen, erleichterte betriebsbedingte Kündigung, Erleichte-
rung der Zeitarbeit u.v.m.). Die Entwürfe sind unter http://www.mmuncii.ro/
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4 Constitutia Romaniei, Verfassung Rumäniens v. 31.10.2003, veröffentlicht in MO
Teil I Nr. 767 v. 31.10.2003.

5 Vgl. zu den Einzelheiten Muraru/Tanasescu, Constitutia Romaniei – Comentariu pe
articole.

6 Legea privind contractul collectiv de munca, Gesetz Nr. 130 (r1) v. 16.10.1996, neu
veröffentlicht in MO Nr. 184 v. 19.5.1998, mit nachfolgenden Änderungen und Er-
gänzungen, regelt die Voraussetzungen, das Verfahren und die Parteien von kollektiv-
rechtlichen Vereinbarungen.

7 Legea sindicatelor, Gesetz Nr. 54 v. 24.1.2003, veröffentlicht in MO Teil I Nr. 73 v.
5.2.2003, regelt die Voraussetzungen für die Gründung von Gewerkschaften, deren in-
nere Ordnung und deren Befugnisse.

8 Lege privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de in-
treprindere, Gesetz Nr. 217 (r1) v. 5.7.2005, wieder veröffentlicht in MO Teil I Nr. 250
v. 13.4.2007.

9 Lege privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al
unitatii sau al unor parti ale acestora, Gesetz Nr. 67 v. 22.3.2006, veröffentlicht im
MO Teil I Nr. 276 v. 28.3.2006, regelt die Bestands- und Informationsrechte von Ar-
beitnehmern in einem solchen Fall.

10 Contract collectiv de munca la nivel national pe anii 2007–2010, Vertag Nr. 2.895
v. 21.12.2006, veröffentlicht in MO Teil V Nr. 5cc v. 29.1.2007.
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pub/imagemanager/images/file/Proiecte%20legislative/101210PROIECT%20
CM.pdf und unter http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/
Proiecte%20legislative/261110CDS.pdf einsehbar.

II. Individualarbeitsrecht

1. Begründung des Arbeitsverhältnisses

1.1 Neueinstellung

1.1.1 Form

8Der Arbeitsvertrag11 ist vor der Aufnahme der Beschäftigung schriftlich abzu-
fassen (Art. 16 Abs. 1 CM). Die Pflicht, auf die schriftliche Abfassung des Ar-
beitsvertrages zu achten, obliegt dem Arbeitgeber. Die Nichtbeachtung durch
den Arbeitgeber stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit Bußgeld12 ge-
ahndet (Art. 276 Abs. 1 lit. e CM).

9Die Pflicht zur schriftlichen Abfassung gilt entsprechend auch bei der Ände-
rung oder Ergänzung des Arbeitsvertrages. Beides muss innerhalb von 15 Tagen
nach der Information des Arbeitnehmers über die geplante Änderung umge-
setzt werden (Art. 17 Abs. 4 CM).

1.1.2 Art

1.1.2.1 Befristet/Unbefristet

10Der befristete Arbeitsvertrag stellt eine in der Praxis zunehmend verbreitete
Vertragsform dar, wobei die Befristung wegen eines vorübergehenden Anstiegs
der Arbeitgeberaktivitäten die häufigste Begründung für die Befristungen lie-
fert.

11Das gesetzliche Leitbild des CM stellt jedoch der unbefristete Arbeitsvertrag
dar. Ausnahmen, in denen eine befristete Beschäftigung erlaubt wird, sind in
Art. 80–86 CM, ergänzt durch Fallgestaltungen in Spezialgesetzen, geregelt.

12Bemerkenswert ist insoweit, dass in Rumänien grundsätzlich bereits die Erst-
befristung nur bei Vorliegen einer speziellen gesetzlichen Rechtfertigung
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11 Voraussetzung für die Einstellung eines Arbeitnehmers ist das Vorliegen eines ärzt-
lichen Attestes, das dem Arbeitnehmer bescheinigt, für die auszuführenden Tätigkei-
ten geeignet zu sein. Diese Voraussetzung mutet überholt an und wird in dieser
Undifferenziertheit zu Recht als „Kuriosität“ eingeordnet, vgl. Zankel, Das rumä-
nische Arbeitsgesetzbuch, RdA 2009, 295 (295). Der Verstoß gegen diese Vorschrift
hat grundsätzlich die Nichtigkeit des Arbeitsvertrages zur Folge (Art. 27 Abs. 2 CM).
Bei verspäteter Vorlage des positiven ärztlichen Attestes bleibt der Arbeitsvertrag je-
doch „geheilt“ bestehen (Art. 27 Abs. 3 CM). Das Mindestalter für den Abschluss ei-
nes Arbeitsvertrages sind 16 Jahre (Art. 13 Abs. 1 CM). Ein 15-jähriger benötigt für
den Abschluss eines Arbeitsvertrages die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter
(Art. 13 Abs. 2 CM).

12 Das Bußgeld beträgt zwischen 3000 RON und 4000 RON je Fall, kumuliert aber nicht
über 100 000 RON.
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I. Einleitung

1 In Zeiten immer stärker werdender Globalisierung, in denen es für viele Fir-
men zum Usus gehört, in verschiedenen europäischen Ländern zu agieren,
bleibt trotz der innerhalb der Europäischen Gemeinschaften gewährten vielfäl-
tigen wirtschaftlichen Freiheiten eine Frage stets aktuell: Welches Recht ist
bei Sachverhalten mit „Auslandsberührung“ anwendbar?

Das folgende Beispiel spiegelt den Firmenalltag wider: Ein deutsches Unter-
nehmen entsendet einen deutschen Arbeitnehmer in seine in Frankreich ge-
gründete Niederlassung. Gilt für die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses
und etwaige Rechtsstreitigkeiten nun deutsches oder französisches Arbeits-
recht?

2 Wurde ein Rechtsstreit bei Gericht anhängig, wendete das Gericht bisher zur
Klärung der Frage des anwendbaren Rechts das IPR (Internationales Privat-
recht) des jeweiligen Landes an, in dem der Rechtsstreit ausgetragen wurde.

Die Bezeichnung „internationales“ Privatrecht war dabei irreführend. Denn es
gab kein universelles, sondern nur nationales IPR.

3 Zielsetzung war seit langem ein universelles europäisches Kollisionsrecht zu
schaffen, das die nationalen Kollisionsvorschriften ablöst. Im Jahr 2009 sind
wesentliche Schritte in diese Richtung gemacht worden.

So besteht mit Inkrafttreten der „Verordnung Nr. 593/2008 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17.6.2008 über das auf vertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht (Rom I-VO)“ zum 17.12.2009 mittlerweile in
seinem Anwendungsbereich ein universelles, für alle Mitgliedstaaten gelten-
des IPR. Als EG-Verordnung wirkt die Rom I-VO nach Art. 249 Abs. 2 EG in
den Mitgliedstaaten (mit Ausnahme von Dänemark) unmittelbar und bedarf
daher keiner weiteren Umsetzung in das jeweilige nationale Recht. Folge ist,
dass die bisher im deutschen IPR anwendbaren Vorschriften zur Regelung der
vertraglichen Schuldverhältnisse, die Art. 27 bis 37 EGBGB, außer Kraft getre-
ten sind. Damit ist insbesondere die zentrale Kollisionsnorm für Arbeitsver-
hältnisse, Art. 30 EGBGB, weggefallen.

Die Rom I-VO ist nach Art. 28 Rom I-VO allerdings nur auf Verträge anwend-
bar, die nach dem 17.12.2009 geschlossen wurden und werden. Auf zeitlich
vorher geschlossene Verträge findet wie bisher das jeweilige nationale Kollisi-
onsrecht, in Deutschland also Art. 27 ff. EGBGB, Anwendung. Entscheidend
ist allein die tatsächliche Einigung der Vertragsparteien. Etwaige Genehmi-
gungsvorbehalte oder aufschiebende Bedingungen sind insoweit unerheblich1.

Wesentliche inhaltliche Veränderungen bringt die Rom I-VO zum bisher gel-
tenden deutschen IPR bei vertraglichen Schuldverhältnissen nicht. Dies ist da-
rin begründet, dass innerhalb der EU bereits eine Vereinheitlichung durch das
„Römische EWG-Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnis-
se anzuwendende Recht“ (EVÜ) vom 19.6.1980, das am 1.4.1991 in der Bundes-
republik Deutschland in Kraft trat, stattgefunden hatte. Die Regelungen des
EVÜ wurden auch in das deutsche Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Ge-
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setzbuch (EGBGB) inkorporiert. Aufgrund überwiegender Zufriedenheit mit
den Kollisionsregeln des EVÜ wurden diese im Wesentlichen wiederum in die
Rom I-VO überführt2. Für Dänemark gelten allerdings weiterhin die Regeln
des EVÜ.

4Auch auf außervertraglicher Ebene wurde teilweise3 mit Inkrafttreten der
„Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.7.2007 über
das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II-
VO)“ zum 11.1.2009 europäisches Kollisionsrecht geschaffen. Unter den Be-
griff des außervertraglichen Schuldverhältnisses fallen nach Art. 2 Rom II-VO
Ansprüche aus unerlaubter Handlung, ungerechtfertigter Bereicherung, Ge-
schäftsführung ohne Auftrag (GoA) sowie aus vorvertraglicher Pflichtver-
letzung (c.i.c.). Aus arbeitsrechtlicher Sicht von besonderer Bedeutung sind da-
bei die als Unterfall der unerlaubten Handlung geregelten Schäden aufgrund
von Arbeitskampfmaßnahmen in Art. 9 Rom II-VO. Hier sind einige Änderun-
gen zum bisher auf Arbeitskampfmaßnahmen anwendbaren deutschen IPR
(Art. 40 ff. EGBGB) eingetreten.

Insgesamt findet die Rom II-VO nach Art. 31 Rom II-VO auf schadensbegrün-
dende Ereignisse Anwendung, die nach dem Inkrafttreten der Verordnung am
11.1.2009 eingetreten sind bzw. noch eintreten. Für zeitlich weiter zurücklie-
gende Fälle greift weiterhin das jeweilige nationale Kollisionsrecht.

Der Unternehmer/beratende Rechtsanwalt wird mit der Frage des anzuwen-
denden Rechts aber regelmäßig bereits vor Eintritt eines Schadens konfron-
tiert. Schon bei der Abfassung von Verträgen sollte vorab klar sein, welches
Recht die Beziehungen der Vertragsparteien beherrscht. Hiervon hängt dann
insbesondere auch die Reichweite der möglichen Rechtsgestaltung ab.

II. Die internationalen Zuständigkeiten der Gerichte

5Zur Ermittlung der internationalen Zuständigkeiten ist auf die geltenden EG-
Verordnungen und internationalen Abkommen zurückzugreifen. Diesbezüg-
lich sind durch die Rom I und II-VO keine Veränderungen zur bisherigen
Rechtslage eingetreten.

Zum 1.3.2002 ist für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die „EG-Ver-
ordnung 44/2001 vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen“ (EuGVO) in Kraft getreten. Nach Art. 68 Abs. 1 dieser Verordnung tritt
diese im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten an die Stelle des Brüsseler
Übereinkommens vom 27.9.1968 (EuGVÜ, EU-Übereinkommen über die ge-
richtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen). Ursprünglich war das Königreich Dänemark von

Braun/Gröne 63

Die internationalen Zuständigkeiten der Gerichte Rz. 5 Europäisches IPR

2 Clausnitzer/Woopen, BB 2008, 1798.
3 Vgl. zum sachlichen Anwendungsbereich der Rom II-VO Art. 1 und 2: Die Rom II-VO

gilt danach etwa nicht für Steuer- und Zollsachen oder bei außervertraglichen Schuld-
verhältnissen aus der Verletzung der Privatsphäre oder der Persönlichkeitsrechte. Inso-
weit greift weiterhin nationales Kollisionsrecht.




